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gen Volkes, verwirklicht auf der 
Grundlage des demokratischen 
Zentralismus, ist das tragende 
Prinzip des S. Diese verfassungs
rechtlichen Bestimmungen sind 
die Konsequenz aus dem Klas
sencharakter des sozialistischen 
Staates für den S. Sie bringen 
die in der sozialistischen Gesell
schaft wirkende Gesetzmäßigkeit 
zum Ausdruck, daß die Organi
sation der staatlichen Leitung 
auf die allseitige Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft 
und damit auf die Erhöhung des 
materiellen und kulturellen Le
bensniveaus des Volkes auf der 
Grundlage eines hohen Entwick
lungstempos der sozialistischen 
Produktion, der Erhöhung der 
Effektivität, des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und 
des Wachstums der Arbeitspro
duktivität gerichtet ist. Die Or
ganisation der staatlichen Lei
tung kann deshalb nicht starr, 
kann nicht für alle Zeiten gültig 
sein, sondern muß durch schöp
ferische Anwendung der genann
ten Verfassungsgrundsätze, ent
sprechend den jeweils heran
reifenden objektiven Erforder
nissen der gesellschaftlichen Ent
wicklung, vervollkommnet wer
den. Dadurch wird die notwen
dige Einheit von Stabilität und 
Dynamik im S. gesichert. Sie ist 
eine entscheidende Bedingung 
für die wissenschaftlich fundierte 
Herausbildung und Verwirk
lichung des einheitlichen staat
lichen Willens aller Werktätigen 
unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer marxistisch- 
leninistischen Partei, für die volle 
Entfaltung aller Vorzüge der so
zialistischen Gesellschafts- und 
Staatsordnung. Der S. umfaßt 
sowohl die territoriale Gliede
rung des Staates als auch das 
System der Staatsorgane, ihre 
grundlegenden Beziehungen un
tereinander und zu den Betrie

ben, Einrichtungen, gesellschaft
lichen Organisationen und Bür
gern. Die territoriale Gliederung 
der DDR in Bezirke, Stadtkreise 
(z. T. in Stadtbezirke unterglie
dert), Landkreise, Städte und 
Gemeinden besteht seit dem Ge
setz über die weitere Demokra
tisierung des Aufbaus und der 
Arbeitsweise der staatlichen Or
gane in den Ländern der DDR 
vom 23.7.1952. Gegenwärtig 
gliedert sich die DDR in 15 Be
zirke (einschließlich der Haupt
stadt Berlin), 27 Stadtkreise (von 
denen 6 in Stadtbezirke unter
gliedert sind), 191 Landkreise, 
1093 Städte und 7790 Gemein
den. Entsprechend dieser terri
torialen Gliederung wählen die 
Bürger im jeweiligen Territo
rium ihre Volksvertretung: die 
Volkskammer, die Bezirkstage, 
Kreistage, Stadtverordnetenver
sammlungen, Stadtbezirksver
sammlungen und Gemeindever
tretungen. Das einheitliche Han
deln aller Organe im S. wird 
durch die schöpferische Verwirk
lichung des Prinzips des demo
kratischen Zentralismus bei der 
Gestaltung der Beziehungen zwi
schen den staatlichen Organen 
und zwischen ihnen und den 
Bürgern, ihren Kollektiven und 
gesellschaftlichen Organisationen 
gewährleistet. Die Hauptrichtung 
zur weiteren Festigung der so
zialistischen Staatsmacht und da
mit zur Vervollkommnung des 
S. besteht darin, die zentrale 
staatliche Leitung und Planung 
zu qualifizieren und sie mit der 
wachsenden schöpferischen Akti
vität der Werktätigen auf allen 
Gebieten wirksamer zu verbin
den. Das verlangt vor allem: die 
Verstärkung der Tätigkeit der 
Volksvertretungen — von der 
Volkskammer bis zur Gemeinde
vertretung - zur Gewährleistung 
der Planmäßigkeit und Propor
tionalität der Entwicklung der


